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ADVENT  
 

Am Sonntag ist der erste Advent. 
Seht her, das erste Lichtlein brennt. 
Lasst Stress und Hektik nun beiseit, 

Geht besinnlich in diese Zeit. 
H. Müller 

 

Bild: FREEPIK - eyeEm 
 

AMTLICHER TEIL  
 

BREITBANDAUSBAU IN TIEFENBACH 
 

Die Tiefbauarbeiten (Trassenarbeiten) in den Ortsstraßen 

sind mit Ausnahme der Arbeiten in den Kreisstraßen nun 

nahezu abgeschlossen. Die Belagsarbeiten wurden am 

Dienstag wieder aufgenommen und werden, vorausgesetzt 

die Witterung lässt es zu, bis voraussichtlich Ende nächster 

Woche abgeschlossen sein.  

Die Herstellung der Hausanschlüsse werden voraussichtlich 

bis Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen sein. 
 

DIE GEMEINDEVERWALTUNG INFORMIERT  
 

 

Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege  bzw. bei 
Straßen ohne Gehwege ein Streifen mit einer Breite von 
einem Meter  
Aufgrund der am 24.11.22 erlassenen Satzung (basierend 

auf der Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Württem-

berg) obliegt es den Straßenanliegern, innerhalb der ge-

schlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten 

die Gehwege bzw. bei Straßen ohne Gehwege, Flächen ent-

lang des Grundstücks mit einer Breite von einem Meter bei 

Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und 

Eisglätte zu bestreuen.  

Bei Straßen ohne Gehwege sind in ungeraden Jahren (2025, 

2027 usw.) die Straßenanlieger mit ungeraden Haus-

nummern, in geraden Jahren die Straßenanlieger mit ge-

raden Hausnummern (2026. 2028 usw.) verpflichtet, auf je-

weils ihrer Straßenseite die entsprechenden Flächen im 

Sinne von § 3 Abs. 2 dieser Satzung zu räumen und zu 

streuen.  

Die Gehwege bzw. bei Straßen ohne Gehwege eine Fläche 

mit einer Breite von einem Meter müssen von montags bis 

freitags bis 7:00 Uhr, samstags bis 8:00 Uhr und sonn- und 

feiertags bis 9:00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach 

diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte 

auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu 

räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 20:00 Uhr.  

Diese Satzung, bzw. alle weiteren Satzungen der Gemeinde 

sind auf der Homepage der Gemeinde Tiefenbach, 

www.tiefenbach-federsee.de, einsehbar. 
 

SENIORENGEMEINSCHAFT 
 

Advents-Nachmittag 
Zu einem gemütlichen Advents-

Kaffee laden wir alle Mitbürger und 

Mitbürgerinnen am Mi., 03.12.25, 

in den Gemeindesaal herzlich ein.  

Beginn ist um 14.00 Uhr. Die Kinder  Bild: privat 

des Kindergartens Tiefenbach werden zu Gast sein und die 

Gäste mit Liedern erfreuen. 

Ihr Senioren-Team 
 

TÜV SÜD 
 

Hauptuntersuchung von Zugmaschinen 
Der TÜV-Süd bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde-

verwaltung Tiefenbach Ende Januar 2026 die Möglichkeit, 

Zugmaschinen (Schlepper) auf dem Rathausplatz, (bei wenig 

Interessenten alternativ in Stafflangen) prüfen zu lassen. 

Bitte melden Sie sich spätestens bis zum 12.01.26 bei der 

Gemeindeverwaltung unter der Tel. 07582/2330 an. 

Nr.48   Donnerstag, 27.11.25 

http://www.tiefenbach-federsee.de/
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NÄCHSTE ABFUHRTERMINE:  
 

  Papierabfuhr     Gelber Sack Restmüllabfuhr 

  Fr., 28.11.25  Mo., 01.12.25   Mi., 03.12.25 

Zur Abfuhr müssen die Tonnen/ Säcke jeweils ab 06:30 Uhr 

bereitgestellt sein. Die Angaben sind ohne Gewähr. 

Abfuhrtermine digital? Der Landkreis Biberach hat hierfür 

die Abfall App Biberach eingerichtet.  
 

TIERSEUCHENKASSE (TSK) BADEN-WÜRTTEMBERG    
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 

Bekanntmachung 
 

Der Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassen-

beitrag 2026 ist der 01.01.26. Die Meldebögen werden Mitte 

Dezember 2025 versandt. Sollten Sie bis zum 01.01.26 kei-

nen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an oder 

schreiben Sie uns eine kurze E-Mail. Ihre Pflicht zur Meldung 

begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des 

Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitragssat-

zung. Viehhändler (Vieheinkaufs- und -verwertungsgenos-

senschaften) sind zum 01.02.26 meldepflichtig. Die uns 

bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwer-

tungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2026 einen 

Meldebogen. 

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: Pferde, Schweine, 

Schafe,  Hühner, Truthühner/Puten  

Meldepflichtige Tiere sind: !!!Achtung Änderung ab 2026!!! 

Bienenvölker, Stichtag 01.05.2026, (unabhängig von der 

Mitgliedschaft im Verein). Alle uns bekannten Bienenhalter 

werden rechtzeitig angeschrieben. 

Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten 

und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT-Datenbank 

(Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) herange-

zogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.: Gefangengehaltene Wildtiere 

(z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und En-

ten. 

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten wer-

den und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) vor-

handen sind, entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht 

für die Hühner und/oder Truthühner. 

Es  spielt  keine Rolle, ob die  Tiere in  einem  landwirtschaft-

lichen Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – 

für die Meldung ist immer der gemeinsam gehaltene Ge-

samttierbestand je Standort zu melden. Unabhängig von der 

Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung 

beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden. 

Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 

Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.26 

an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die 

Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere Informa-

tionen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage 

zum Meldebogen und auf unserer Homepage unter 

www.tsk-bw.de. 

Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie 

zu Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die ein-

zelnen Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Home-

page unter www.tsk-bw.de, Telefon: 0711 / 9673-666;           

E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 
 

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
 

Samstag, Sonntag, Feiertag von 09 – 19 Uhr; Sana MVZ, 

Marie-Curie-Straße 6, Biberach.  

Rufnummer für den Allgemein,- Kinder-, Augen-  

und HNO-ärztlichen Bereitschaftsdienst  116 117 

Zahnärztlicher Notdienst:   0761/120 120 00 
 

Kinder-Ärztliche Bereitschaftspraxis Ulm 

Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Eystr.24, Ulm:  

Montag - Freitag: 19 - 22 Uhr,  

Samstag, Sonntag und Feiertage: 09 - 21 Uhr. 

Wesentliche Funktionen: Push-Nachrichten, Online-Anträge 

u. a. für Sperrmüll, Abfall ABC, uvm. Holen Sie sich die 

Anwendung in den jeweiligen App-Stores.  
 

APOTHEKENNOTDIENST 
 

Samstag, 29.11.25  St. Uta-Apotheke Uttenweiler, Haupt-

straße 10, 07374/1303 

Sonntag, 30.11.25 Stadt-Apotheke Biberach, Marktplatz 7, 

07351/15030 
 

NICHTAMTLICHER TEIL  
 

LANDRATSAMT BIBERACH 
 

Vortrag Demenz ist wie Du und ich im Landratsamt 

Unter dem Titel „Demenz ist wie Du und ich“ lädt der Pflege-

stützpunkt für Di., 09.12.25, 17 Uhr, zu einem Vortrag mit 

anschließendem Austausch ein. Referent ist der Demenz-

experte Michael Wissussek aus Bad Buchau. Der Vortrag 

findet um 17 Uhr im Landratsamt Biberach, Rollin-straße 18, 

Raum W.025 statt.  

Wissussek zeigt darin auf, dass Demenz mehr ist als eine 

Krankheit sie ist eine menschliche Herausforderung, die Em-

pathie und Verständnis erfordert. Im Mittelpunkt steht der 

Mensch mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen, nicht allein 

die Diagnose. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zum 

Austausch und richtet sich an alle Interessierten. Der Eintritt 

ist frei. Anmeldung unter https://eveeno.com/Demenz-wie-

du-und-ich 
 

Dorfweihnacht am 2. Adventswochenende im Museums- 
dorf mit Kunsthandwerk, Besuch des Heiligen Nikolaus 
und fast vergessenen Traditionen  
Das Museumsdorf Kürnbach lädt am 2. Adventswochenende 

zur Oberschwäbischen Dorfweihnacht ein: Am Sa., 06.12.25, 

von 12 bis 18 Uhr und am So., 07.12.25, von 10 bis 18 Uhr 

erwartet die Besucherinnen und Besucher in den weihnacht-

lich geschmückten Stuben und Ställen ein Weihnachtsmarkt 

abseits des üblichen Trubels. Zum ersten Mal dabei ist die 

Weihnachtskrippe der Familie Kofler, die jahrzehntelang in 

Andelfingen Kinderaugen zum Leuchten brachte und nun 

frisch restauriert ist. Ein Höhepunkt ist auch die schau-

spielerische Herbergssuche am Sonntag um 11 Uhr und 14 

Uhr. Kunsthandwerk aus der Region und weihnachtliche 

Klänge: Die Museumsgäste können sich außerdem bei 

Florian Maurer einen regionalen Weihnachtsbaum aus 

http://www.tsk-bw.de/
http://www.tsk-bw.de/
mailto:beitrag@tsk-bw.de
http://www.tsk-bw.de/
tel:+49%207582%2091184
https://eveeno.com/Demenz-wie-du-und-ich
https://eveeno.com/Demenz-wie-du-und-ich
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Uttenweiler für das Fest aussuchen. Holzschnitzer, Weber-

innen, Klöpplerinnen und weitere zeigen ihr Handwerk. 

Adventliche Stimmung verbreiten eine Bläsergruppe, die an 

beiden Tagen auf dem Museumsgelände musiziert, ver-

schiedene Chöre sowie das Zitherspiel am Samstag. Die 

Besucherinnen und Besucher sind am Sonntag um 13.30 Uhr 

und 15.30 Uhr herzlich eingeladen, unter Leitung von Ulrike 

Marquart Weihnachtslieder zu singen. „Klopferles“-Fenster, 

Bredla-Backen und Nikolausbesuch: Die kleinen Besucher-

innen und Besucher können bei der Dorfweihnacht die ver-

gessene Tradition des „Klopferles“-Fensters wiederent-

decken. Schwäbische Köstlichkeiten und Punsch nach 

historischem Rezept: Für das leibliche Wohl ist bei der 

Oberschwäbischen Dorfweihnacht bestens gesorgt: Die his-

torische Brennerei ist in Betrieb, und zum Aufwärmen 

können sich die Besucherinnen und Besucher Glühmost 

oder Weihnachtspunsch nach einem historischen Rezept 

von 1838 genehmigen. Neben Feuerstangenbrot und 

Pommes sowie Leckerem vom Grill, Dinnete und mehr gibt 

es feine Backwaren aus dem Ofen des historischen Back-

häusles, Waffeln und weitere Leckereien. Außerdem gibt es 

im Dorfcafé traditionell Linsen mit Spätzle und Bohnen-

spatzen. 
 

Fortbildung der Obst- und Gartenbauakademie zur 

Auffrischung der Sachkunde im Pflanzenschutz 
Pflanzenschutzmittel dürfen auf landwirtschaftlich, gärtner-

isch oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen nur ange-

wandt werden, wenn der Anwender die dafür notwendige 

Sachkunde im Pflanzenschutz besitzt. Damit die Sachkunde 

weiter gültig bleibt, ist alle drei Jahre eine Auffrischung 

nötig, die vier Stunden umfasst und aktuelle Pflanzenschutz-

themen beinhaltet. Die Obst- und Gartenbauakademie 

Biberach (OGAB) bietet deshalb zu diesem Themenbereich 

am Mo.,19.01.26, von 9 bis 13 Uhr, eine anerkannte Fort-

bildungsmaßnahme an. Zusätzlich werden aktuelle, tierische 

und pflanzliche Schaderreger vorgestellt und Probleme bei 

der Düngung erörtert. Die Fortbildung findet im Landwirt-

schaftsamt, Bergerhauser Straße 36, 88400 Biberach, statt. 

Für die Fortbildung mit Pflanzenschutzexpertin Mandy Hopp 

und die Ausstellung der Besuchsbescheinigung ist eine Ge-

bühr von 50 Euro zu entrichten. Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer werden gebeten, den Personalausweis zur Ver-

anstaltung mitzubringen. Anmeldung unter www.biber-

ach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt Anmeldeschluss ist 

Fr., 19.12.25.  
 

BACHRITTERBURG 
 

„Advent im Turm“  

Am ersten Advent laden die Freunde der Bachritterburg 

wieder zum Weihnachtsmarkt „Advent im Turm“, der am 

Sa., 29.11.25, von 13 – 20 Uhr, und am So., 30.11,25, von 

11– 17 Uhr, im stimmungsvollen Ambiente der Bachritter-

burg in Kanzach stattfinden wird. Viele verschiedene Stände 

im Burgturm und auf dem gesamten Gelände laden zum 

Stöbern ein. Gleichzeitig kann man auch ganz gemütlich bei 

Glühwein, Punsch, Pineau oder Waffeln verweilen, während 

beim Wirt der Burgschänke mit Dinnete aus dem Holzofen 

auch Freunde der herzhaften Gaumenfreuden auf Ihre 

Kosten kommen. 
 

VDK ORTSVERBAND BAD BUCHAU 
 

Einladung zur Adentsfeier 
Liebe Mitglieder,  

im Namen der Vorstandschaft lade ich herzlich zur dies-

jährigen Advents- bzw. Weihnachtsfeier am 29.11.25 um 

14:00 Uhr in das Bischof-Sproll-Haus ein. Um besser planen 

zu können, bitten wir um telefonische Anmeldung bei 

unseren Vorsitzenden Dietmar Miehle oder Elke Ruetz. Wir 

freuen uns auf euer Kommen, um gemeinsam ein paar 

schöne und besinnliche Stunden mit Freunden und Bekann-

ten zu verbringen.  

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.  

Mit freundlichen Grüßen Dietmar Miehle  

1.Vorsitzender 

 

MITTEILUNGEN DER K IRCHE  
 

GOTTESDIENSTE IN DER PFARREI SEEKIRCH 
 

Donnerstag, 27.11.25 

18.00 Uhr Rosenkranz in Tiefenbach 

18.30 Uhr Abendmesse in Tiefenbach, anschließend bis 

21.00 Uhr Eucharistische Anbetung 

Sonntag, 30.11.25 Kirchweihfest 

18.30 Uhr Eucharistiefeier in Seekirch mit Segnung der 

Adventskränze. Wir warten auf das Licht, der 

Kirchenchor bereichert den Gottesdienst mit 

stimmungsvollen Adventsliedern 

Dienstag, 02.12.25 

18.00 Uhr  Rosenkranz in Alleshausen 

18.30 Uhr  Abendmesse in Alleshausen 
 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE BAD BUCHAU 
 

Gottesdienste 
Wir feiern jeden Sonntag um 09:15 Uhr in der Evangelischen 

Kirche Bad Buchau Gottesdienst und laden Sie ganz herzlich 

dazu ein! Weitere Infos: www.evkirche-badbuchau.de 

 

VEREINSMITTEILUNGEN  
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR TIEFENBACH 
 

Nächstes Feuerwehrprobe 
 

Am Montag, 01.12.25, 19.30 Uhr, findet die nächste Feuer-

wehrprobe statt.  

Um Vollzähliges Erscheinen wird gebeten. 

gez. Miehle, Kommandant 

 

SV EINTRACHT SEEKIRCH E.V. 
 

Weihnachtsmarkt mit Christbaumverkauf in Seekirch 

Am Sa., 06.12.25, lädt der Sportverein Eintracht Seekirch ab 

16:00 Uhr herzlich zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. 

Genießen Sie ein paar gesellige Stunden auf dem Sport-

gelände in Seekirch. Lassen Sie sich von der Flötengruppe 

http://www.biber-ach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt
http://www.biber-ach.de/anmeldung-landwirtschaftsamt
http://www.evkirche-badbuchau.de/
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Tiefenbach in weihnachtliche Stimmung versetzen und von 

den Leckereien für Klein und Groß verführen. Es findet ein 

Christbaumverkauf (mit Heimservice, Umkreis ca. 10 km 

gegen einen kleinen Aufpreis) statt. Auch die jüngsten Be-

sucher kommen nicht zu kurz, denn der Nikolaus schaut per-

sönlich vorbei und verteilt kleine Geschenke. Zudem öffnet 

im Sportheim zum zweiten Mal die beliebte Seekircher 

Weihnachtsbäckerei, in der Kinder nach Herzenslust kreativ 

werden dürfen. Der Sportverein Eintracht Seekirch freut sich 

auf zahlreiche Besucher und einen wunderschönen, vor-

weihnachtlichen Abend! 

Herrenfußball 

Kreisliga A: SGM Muttensweiler/ Hochdorf : SV Eintracht 

Seekirch 5:0 (2:0) 

Trotz der winterlichen Bedingungen und der zahlreichen 

Spielabsagen in der Kreisliga A2 kam es am vergangenen 

Sonntag zu einer der wenigen Partien: Seekirch trat gegen 

den Tabellenführer in Hochdorf an. Bei eisigen Tempera-

turen und einem teilweise gefrorenen Spielfeld war der Platz 

nicht gerade einladend, aber die Mannschaften mussten 

dennoch ran. Das Spiel begann für Seekirch denkbar 

schlecht. Bereits in der 3. und 4. Min. sorgte der Gast-geber 

mit einem Doppelschlag für einen 2:0 Vorsprung, was ein 

früher Rückstand bedeutete. Der Berzirksligaabsteiger 

machte von Beginn an klar, dass sie die Kontrolle über-

nehmen wollten und machte weiterhin Druck. Gegen Ende 

der ersten Halbzeit kämpfte sich die Eintracht zwar mehr ins 

Spiel, doch die ganz gefährlichen Aktionen blieben aus. Auch 

in der zweiten Halbzeit hatte die SGM das Spiel auf 

schwierigem Terrain immer mehr im Griff. In der 53. Min. 

erhöhten die Gastgeber auf 3:0 und die Chancen auf einen 

Anschluss wurden immer geringer. In der 70. Min. fiel das 

4:0 und kurz darauf folgte für Seekirch der nächste Rück-

schlag: Ein unnötiges Foul in der 73. Min. führte zu einer 

roten Karte, was die Situation weiter erschwerte. Kurz vor 

Schluss setzten die Gastgeber dann den Schlusspunkt und 

erzielten das 5:0, was eine klare und verdiente Niederlage 

für die Eintracht bedeutete. Für die Eintracht geht es am So., 

30.11.25, um 14:30 Uhr mit einem Auswärts-spiel in 

Baltringen weiter. Gegner ist der Tabellenfünfte SGM 

Äpfingen/ Baltringen. Voraussetzung ist ein bespielbarer 

Sportplatz. 
 

 

 

 

 

 

 

SPORTVEREIN BETZENWEILER E.V.  
 

Einladung zur Metzelsuppe 

Der SV Betzenweiler veranstaltet am So., 30.11.25, 

zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr, die Metzelsuppe in der 

Mehrzweckhalle Betzenweiler. Wir bieten als Hauptspeisen 

neben Schlachtplatte, Kesselfleisch, Blut- und Leberwurst 

auch Saumagen und Schnitzel an, dazu servieren wir als 

Beilagen Kraut mit Brot und Spätzle und Salat. 

Zum Ausklang wird Kaffee und Kuchen angeboten. 

Auf Ihr Kommen freut sich der 

SV Betzenweiler 
 

ANZEIGEN /  WERBUNG  


